
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Franz Schmid AfD  
vom 09.09.2025

Gewaltaffiner Aufkleber der Linksjugend [’solid]

In ihrer Antwort auf meine Schriftliche Anfrage (Drs. 19/7162) teilt die Staatsregierung 
in Bezug auf den von Linksjugend [’solid] vertriebenen Aufkleber „Antifa ist Hammer-
arbeit“ mit: „Im Hinblick darauf wurden die Informationen zum Vertrieb des in der Frage 
erwähnten Aufklebers an die Generalstaatsanwaltschaft München, Zentralstelle zur 
Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), zur Prüfung übermittelt.“

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.		 Was ist das Ergebnis der Prüfung?  �   2

2.		 Wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen?  �   2

3.		 Wenn ja, wegen welcher Delikte?  �   2

4.		 Wenn ja, wie ist der Ermittlungsstand?  �   2

Hinweise des Landtagsamts  �   3
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Antwort  
des Staatsministeriums der Justiz  
vom 31.10.2025

1.		 Was ist das Ergebnis der Prüfung?

Die in der Vorbemerkung der Schriftlichen Anfrage erwähnte Überprüfung hat nach 
Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft München, Zentralstelle zur Bekämpfung von 
Extremismus und Terrorismus ergeben, dass der mitgeteilte Sachverhalt keinen Straf-
tatbestand erfüllt. Mangels eines Anfangsverdachts für ein strafbares Verhalten wurde 
daher mit Verfügung vom 2. Juni 2025 von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
gemäß § 152 Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO) abgesehen.

2.		 Wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen?

3.		 Wenn ja, wegen welcher Delikte?

4.		 Wenn ja, wie ist der Ermittlungsstand?

Die Fragen 2 bis 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs wie folgt beantwortet.

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der​ Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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